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Beitragsordnung des SV Göhrde 
 
 

 
 

Die Beiträge sind jährlich bis zum 01.03. für das laufende Jahr zu 
entrichten. 
 
Ein Familienbeitrag wird gewährt, wenn folgendes erfüllt wird: 
 
„Es muss der Familienbegriff erfüllt sein. Eine Familie ist eine durch 
Partnerschaft, Heirat, Lebensgemeinschaft, Adoption oder Abstammung 
begründete Lebensgemeinschaft. Die Personen müssen in einem 
gemeinsamen Haushalt wohnhaft und angemeldet sein.“ 
 
 
Jugendliche, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, fallen aus dem Familien-
beitrag heraus und zahlen zukünftig den Erwachsenenbeitrag. 

 

Beitragsstaffelung Monatsbeitrag Jahresbeitrag 
   
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre 4,00 € 48,00 € 
Erwachsene 8,00 € 96,00 € 
Ehepaare 13,00 € 156,00 € 
Familie mit 1 Kind/Jugendlichen 15,00 € 180,00 € 
Familie mit 2 Kindern/Jugendlichen u. 
mehr 

17,00 € 204,00 € 


